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3 Schienen – ein Gesetz
1. Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen (€ 500 Mio.) § 2 

bis 4 KIG 2023 – „grüner Schwerpunkt“
2. Zuschüsse für Investitionsprojekte (€ 500 Mio.) §§ 5 f. KIG 

2023 – gleich wie KIG 2020
3. Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung des 

Haushaltsgleichgewichtes der Gemeinden 
(Härteausgleich - € 75 Mio.) § 6 KIG 2023



Neu: 2 seperate Zweckzuschüsse



Schiene 1: Energiesparmaßnahmen
(1) Für Investitionen im Bereich Energieeffizienz, Einsatz/Umstieg auf erneuerbare Energieträger oder 

biogene Rohstoffe,  Ausbau und Dekarbonisierung von Fernwärme und Fernkältesystemen sowie 
weitere Energiesparmaßnahmen die zw. dem 1.1.2023 und dem 31.12.2025 begonnen werden

(2) Keine Förderung für Investitionen in Anlagen oder Fahrzeuge, die mit fossiler Energie betrieben 
werden, Personalkosten, Eigenleistungen der Gemeinde sowie für Projekte, die aus dem KIG 2017 
oder 2020 gefördert wurden

(3) Unterstützungsmöglichkeit für gemeinnützige (BAO) Organisationen zur Deckung der zusätzlichen 
Energiekosten (max. 5 % des der Gemeinde zustehenden Zuschusses), die keine 
Energiekostenförderung von Dritter Seite erhalten haben (zusätzlich auch auf Basis der § 5 
Förderung möglich)

(4) max. 50% der Gesamtkosten, zusätzliche Förderungen (GAF etc.) sind nicht schädlich, aber 
„Überförderung“ ist unzulässig

(5) Anträge müssen bis 31.12.2024 (vollständig) bei der Abwicklungsstelle (BHAG) einlangen

(6) Verwendungsnachweis bis längstens 31.12.2026



… für den Kalender (Energiesparmaßnahmen)

bis 31. Dezember 2025 – Projektbeginn – 3 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2025 – Zahlungsausgang – 3 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2024 – Antragstellung/Einreichung – 2 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2026 – Verwendungsnachweis – 4 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2026 – Übergang des wirtschaftlichen Eigentums



Schiene 2: Investitionsprojekte
1. weitgehende Anwendung KIG 2020

2. Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen ist von 2023 bis 2025 zuschussfähig

3. Investitionsprojekte müssen zwischen 1. Jänner 2023 und 31. Dezember 2025 begonnen worden sein

4. letzte Abgabefrist für die Antragseinreichung 31. Dezember 2024

5. Verwendungsnachweis bis 31. Dezember 2026

6. Keine Förderung für Investitionen in Anlagen oder Fahrzeuge, die mit fossiler Energie betrieben werden, 
Personalkosten, Eigenleistungen der Gemeinde sowie für Projekte, die aus dem KIG 2017 oder 2020 gefördert 
wurden

7. Unterstützungsmöglichkeit für gemeinnützige (BAO) Organisationen zur Deckung der zusätzlichen Energiekosten 
(max. 5 % des der Gemeinde zustehenden Zuschusses), die keine Energiekostenförderung von Dritter Seite erhalten 
haben

8. zusätzliche Förderungen (GAF etc.) sind nicht schädlich, „Überförderung“ ist unzulässig

9. auch Kleinprojekte (Sanierung Sanitäranlagen im Bauhof, Instandhaltung Volksschule etc.) sind zuschussfähig (aber: 
keine GWG – 2023: 1.000 €)



… für den Kalender (Zweckzuschuss Investitionen)

bis 31. Dezember 2025 – Projektbeginn – 3 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2025 – Zahlungsausgang – 3 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2024 – Antragstellung/Einreichung – 2 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2026 – Verwendungsnachweis – 4 Jahre Zeit

bis 31. Dezember 2026 – Übergang des wirtschaftlichen Eigentums

Projekte müssen am 31.12.2026 nicht abgeschlossen sein, aber es müssen Rechnungen über 
die Zahlung von mind. 200% des Zweckzuschusses bis 31.12.2026 bei der Endabrechung
vorgelegt werden



Schiene 3: Härteausgleich
1. 50% aBS, 50 % VZ
2. Anweisung erfolgt im Jahr 2023
3. keine Zweckbindung 







Zweckzuschüsse (§ 2 und § 5 KIP) 
getrennt voneinander betrachten!
Höhe des jeweiligen Zweckzuschusses ist mit 50% der Gesamtkosten (KIP 2017: 25%) pro 
Investitionsprojekt begrenzt (keine wechselseitige Übertragungsmöglichkeit)

Trennung der beiden Zweckzuschüsse betrifft Antragstellung und Abrechnung

Investitionen, die in beiden Töpfen zweckzuschussfähig sind, können - unter Beachtung der Co-
Finanzierungsquote - aus beiden Töpfen Mittel generieren

Gemeindeverbände: Zweckzuschuss wird nach der Höhe der finanziellen Beteiligung der jeweiligen 
Gemeinde an der Investition bemessen (gilt auch analog bei Gemeindekooperationen)

Förderung der Bruttokosten (bei Vorsteuerabzugsfähigkeit: Nettokosten) der Investition (nicht aber 
der Finanzierungskosten)

Zusatzförderungen (z.B. GAF, UFG, Annuitätenzuschüsse, Breitbandstrategie 2030, Klimafonds) sind 
nicht schädlich (aber: keine „Überförderung“ zulässig, beschränkende Auswirkungen des 
Zweckzuschusses auf Förderungen Dritter [EU, Bund, Land etc.] sind nicht ausgeschlossen)





Antragstellung – insbesondere zu 
berücksichtigen ist …..
Antragsteller muss immer das nach außen vertretungsbefugte Organ einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes sein (idR Bürgermeister*in); Zweckzuschuss ist haushaltsrechtlich 
von der Gemeinde/Gemeindeverband zu vereinnahmen

wenn das Projekt aus mehreren Investitionskategorien (KIG-Ziffern) besteht: nur ein Antrag ist 
zulässig („Überwiegensprinzip“)

wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde/des Gemeindeverbandes ist grundsätzlich 
Voraussetzung (vgl. § 19 VRV 2015) – muss bis 31.12.2026 bei der Gemeinde/dem 
Gemeindeverband liegen (Achtung bei Vertragsinhalten z.B. iVm Contracting)

Anträge können jederzeit zurückgezogen werden, neue (Ersatz)Anträge sind nur innerhalb der 
allg. Antragsfrist (31.12.2024) möglich (frühe Antragstellung vorteilhaft!)

Antragsfrist: mängelfrei und ordnungsgemäß unterfertigt (Datum, Ort, Unterschrift, 
Stempel/Amtssiegel oder E-Signatur) bis 31.12.2024; Antragstellung geht nur mittels e-Formular 
www.buchhaltungsagentur.gv.at

http://www.buchhaltungsagentur.gv.at/


…. Projekte nochmals überdenken? 
Anträge können jederzeit ohne Begründung zurückgezogen werden (z.B. bei 
Widerruf eines Vergabeverfahrens, planwidrige Einnahmenausfälle durch 
Förderausfälle Dritter etc.)

wenn der Zweckzuschuss bereits überwiesen wurde, sind die Mittel an die 
Abwicklungsstelle zurückzuzahlen

über die frei gewordenen Mittel können bis zum 31.12.2024 neue Anträge 
gestellt werden

bei - freiwilliger oder unfreiwilliger - Rückzahlung von Zuschüssen aus dem KIG 
2020 kann dasselbe Projekt neu eingereicht werden, wenn es die Kriterien des 
KIG 2023 erfüllt



Besonderheiten bei Gemeindeverbänden 
bzw. Gemeindekooperationen
alle Verbandsgemeinden müssen dem KIG Projekt zustimmen

(formlose) Gemeindekooperationen zur Projektdurchführung sind möglich, Antragsteller 
müssen jeweils die beteiligten Gemeinden sein

Zuschuss geht an den Gemeindeverband, „Zurechnung“ an die jeweiligen Gemeinden nach der 
Höhe der finanziellen Beteiligung

aber: Gemeindeverband steht formal kein eigener Zuschuss zu, er beantragt die den 
Gemeinden zustehenden Zuschüsse in deren Namen



Zusschussfähig, nicht zuschussfähig …

Zuschussfähig sind Investitionen (auch in Einrichtungen z.B. Kindergarten, Büromöbel etc..)

langfristiger (mind. 3 Jahre bei beweglichem Vermögen, mind. 10 Jahre bzw. Ende des 
Lebenszyclus bei unbeweglichen Vermögen) Verbleib im Vermögen/wirtschaftlichen Eigentum 
der Gemeinde muss gesichert sein (s. aber § 2 Abs 2 Zif 5 und 17 KIG 2020)

mehrere geringwertige Wirtschaftsgüter können als Sachgesamtheit (z.B. Tische und Stühle für 
eine Volksschulklasse) gesehen bzw. mehrteilige Wirtschaftsgüter, die nach dem wirtschaftlichen 
Zweck oder der Verkehrsauffassung eine Einheit bilden) zusammengerechnet werden

Planungskosten sind nur als Teil der zuschussfähigen Investition zuschussfähig



Keine Zuschüsse sind u.a. möglich für

Anlagen oder Fahrzeuge, die mit fossiler Energie betrieben werden (z.B. Notstromaggregate, 

die mit fossiler Energie betrieben werden)

Grundstückskauf, -miete oder Pacht

Übersiedelung in Ausweichquartiere

Personalkosten (ausgen. Kinderbetreuung in den Sommerferien 2023 bis 2025)

Eigenleistungen der Gemeinde

Projekte, für die nach dem KIG 2017 oder 2020 bereits Zuschüsse geleistet wurden

Ankauf bestehender Gebäude/Anlagen (neu errichtete Anlagen sind aber zuschussfähig)

Anschaffung von Vorräten, Verbrauchsmaterialien (Heizmaterial, Büromaterial etc.) und 

geringwertigen Wirtschaftsgütern

Software (außer als Teil einer Anlage – z.B. Wasserversorgung)



Gut zu wissen ….
auch Aufwände von Rechtsträgern, die von der Gemeinde/einem Gemeindeverband beherrscht 
(mehr als 50%) werden (z.B. KIG) sind förderbar

Projektbeginn ist der Start der tatsächlichen Arbeiten vor Ort (nicht jedoch Planungs- und so. 
Vorbereitungsarbeiten wie Materialkäufe, symbolische Spatenstiche etc.)

Teilprojekte (z.B. bei Straßenprojekten, Teil einer Gemeindestraße) sind förderfähig, wenn eine 
korrekte Abgrenzung (Kosten- und Finanzierungsplan) gewährleistet ist

auch für die Endabrechnung (bis 31.12.2026) ist das bereitgestellte e-Formular zu verwenden 
(ausschließlich über die e-mail Adresse kip2023@bhag.gv.at

Anträge und Abrechnungen sind getrennt einzubringen

Ausgleich zwischen bezuschussten Projekten erfolgt ggf. durch die BHAG

mailto:kip2023@bhag.gv.at


Zuschussfähige Projekte I
Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von 
Kindertageseinrichtungen und Schulen (auch Nebenanlagen)

Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von 
Einrichtungen für die Seniorenbetreuung und Betreuung von 
behinderten Personen

Abbau von baulichen Barrieren



Zuschussfähige Projekte II
Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen 
(ohne Umweltbelastung - u.a. keine Nettozunahme der versiegelten Flächen, zusätzlicher 
Energiebedarf muss zu 100% durch erneuerbare Energien abgedeckt werden) Bsp. 
Zutrittssysteme für Freibad, Lärmschutz bei Fussballplatz, Flutlichtanlage)

Maßnahmen zur Ortskern-Attraktivierung (Konzept und aussagekräftiger Übersichtsplan erf. –
wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde ist keine Voraussetzung, auch mehrere Ortskerne 
möglich) Bsp. Neugestaltung Dorfplatz, Sanierung Friedhofsanlagen, Entsiegelungsmaßnahmen 
etc.)

Öffentlicher Verkehr (z.B. Haltestellenaufwertungen, Busspuren, Radwege- und Boxen, P&R 
Anlagen; kein Zuschuss u.a. für Eisenbahnkreuzungen, finanzielle Unterstützung von 
Busunternehmen)



Zuschussfähige Projekte III
 Siedlungsentwicklung nach innen, Schaffung (= auch umfassende Sanierung) 

von öffentlichem Wohnraum sowie Investitionstätigkeiten zur Bereitstellung 
von Gemeinschaftsbüros (auch Investitionen, die mit der Schaffung von 
öffentlichem Wohnraum verbunden sind wie Wasser, Kanal, Zufahrten, 
Grünflächen etc.; kein Zuschuss für di Durchführung von Flächenwidmungen); 
bei der Sanierung muss die Baubewilligung mind. 30 Jahre zurückliegen und 
mind. 50% des Sanierungsaufwandes auf Verbesserungen fallen)

 Instandhaltung, Sanierung (einschl. thermisch-energetische Sanierung sowie 
der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger) und Errichtung (incl. 
Erw.) von Gebäuden im Eigentum der Gemeinde (klimaktiv Silber-Standard –
bei Sanierungen nicht erforderlich)



 Siedlungsentwicklung nach innen, Schaffung (= auch umfassende Sanierung) von öffentlichem 
Wohnraum sowie Investitionstätigkeiten zur Bereitstellung von Gemeinschaftsbüros (auch 
Investitionen, die mit der Schaffung von öffentlichem Wohnraum verbunden sind wie Wasser, 
Kanal, Zufahrten, Grünflächen etc.; kein Zuschuss für di Durchführung von 
Flächenwidmungen); bei der Sanierung muss die Baubewilligung mind. 30 Jahre zurückliegen 
und mind. 50% des Sanierungsaufwandes auf Verbesserungen fallen)

 Instandhaltung, Sanierung (einschl. thermisch-energetische Sanierung sowie der Umstieg von 
fossilen auf erneuerbare Energieträger) und Errichtung (incl. Erw.) von Gebäuden im Eigentum 
der Gemeinde (klimaktiv Silber-Standard – bei Sanierungen nicht erforderlich)

 Maßnahmen zur Energieeinsparung durch die Umrüstung auf hocheffiziente 
Straßenbeleuchtung (Stromeinsparung mind. 50%); bei contracting sind nur die 
Tilgungskosten für die Errichtung bis 31.12.2025 förderbar

 Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, etwa von Photovoltaikanlagen auf 
gemeindeeigenen Flächen (auch Erw. und „umfassende“ Sanierungen)

 Anlagen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, etwa Abfallentsorgungsanlagen und 
Einrichtungen zur Abfallvermeidung (Geschirrmobil, Abfallbehälter –
Zusammenrechnung/GWG!)



 Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen
 Maßnahmen in Zusammenhang mit dem flächendeckenden Ausbau von Breitband-

Datennetzen
 Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, sofern diese ausschließlich Strom aus erneuerbaren 

Energieträgern als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge bereitstellen
 Sanierung von Gemeindestraßen (Nicht: Neubau oder Verlängerung, nicht-öffentliche 

Zufahrten, Privatstraßen, Genossenschaftsstraßen)
 Errichtung, Sanierung und Instandhaltung von Radverkehrs- und Fusswegen
 Errichtung und Sanierung von Gebäuden von anerkannten Rettungsorganisationen (auch: 

Feuerwehren, Bergrettung, Wasserrettung); kein wirtschaftliche Eigentum der Gemeinde 
und kein klima-aktiv Silberstandard erforderlich

 Einrichtung von kommunalen Kinderbetreuungsplätzen in den Sommerferien 2023, 2024 
und 2025 (max. 3% des der Gemeinde maximal zustehenden Zuschusses, gilt auch 
schulische und außerschulische Betreuung sowie die Betreuung im Auftrag der Gemeinde) 









KIP 2023 - Summarized
 KIP 2023 ist eine erweiterte Version des Programms aus dem Jahr 2020

 es gibt zwei Zweckzuschüsse:

o Zweckzuschüsse gemäß § 5 weisen die gleichen Investitionskategorien wie das KIG 2020 auf

o Zweckzuschüsse gemäß § 2 sind neu und haben einen „grünen“ Schwerpunkt

 aus beiden Zweckzuschüssen kann die Gemeinde höchstens 5 % des ihr maximal zustehenden 
Zuschusses für Förderungen von Organisationen, die gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke im Sinne der BAO verfolgen, zur Deckung gestiegener Energiekosten
verwenden

 Beantragung für Mittel aus KIP 2023 §5 erfolgt über das Online-Formular der BHAG

 Beantragung für Mittel aus dem § 2 wird erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein (vorr. 
Ende Februar)

 Nachweislegung erfolgt per E-Mail unter kip2023@bhag.gv.at bis spätestens 31.12.2026 bei 
der BHAG

mailto:kip2023@bhag.gv.at


Danke für die Aufmerksamkeit und viel 
Erfolg bei der Umsetzung!


	KIP 2023
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	3 Schienen – ein Gesetz
	Neu: 2 seperate Zweckzuschüsse
	Schiene 1: Energiesparmaßnahmen
	… für den Kalender (Energiesparmaßnahmen)
	Schiene 2: Investitionsprojekte
	… für den Kalender (Zweckzuschuss Investitionen)
	Schiene 3: Härteausgleich
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Zweckzuschüsse (§ 2 und § 5 KIP) getrennt voneinander betrachten!
	Foliennummer 16
	Antragstellung – insbesondere zu berücksichtigen ist …..
	…. Projekte nochmals überdenken? 
	Besonderheiten bei Gemeindeverbänden bzw. Gemeindekooperationen
	Zusschussfähig, nicht zuschussfähig …
	Foliennummer 21
	Gut zu wissen ….
	Zuschussfähige Projekte I
	Zuschussfähige Projekte II
	Zuschussfähige Projekte III
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Danke für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Umsetzung!

